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Apotheken 
Mittwoch, 26.11.2025 Rebtal-Apotheke Tiengen, Tel.: 07664 - 91 07 00
 Im Maierbrühl 3, 79112 Freiburg
Donnerstag, 27.11.2025 Tuniberg-Apotheke Munzingen, Tel.: 07664 - 32 05
 St.-Erentrudis-Str. 22, 79112 Freiburg
Freitag, 28.11.2025 VitaVia Apotheke am Glashaus, Tel.: 0761 - 45 68 77 50
 Rieselfeldallee 39, 79111 Freiburg
Samstag, 29.11.2025 Kaiserstuhl-Apotheke Eichstetten, Tel.: 07663 - 12 05
 Hauptstr. 67, 79356 Eichstetten am Kaiserstuhl
Sonntag, 30.11.2025 Münster-Apotheke Breisach, Tel.: 07667 - 72 99
 Kupfertorstr. 16, 79206 Breisach am Rhein
Montag, 01.12.2025 Europa-Apotheke Breisach, Tel.: 07667 - 94 20 55
 Richard-Müller-Str. 3 C, 79206 Breisach am Rhein
Dienstag, 02.12.2025 Apotheke am Bahnhof Bad Krozingen, 
 Tel.: 07633 - 47 47
 Bahnhofstr. 6, 79189 Bad Krozingen
Mittwoch, 03.12.2025 St. Katharina-Apotheke, Tel.: 07642 - 86 85
 Ritterstr. 3, 79346 Endingen am Kaiserstuhl

Stellv. Kdt. Abt. Kdt. Wasenweiler Marc Engelmann 0160 96304284
Gerätehaus Ihringen  50 14
Gerätehaus Wasenweiler  9 44 81
GRUNDBUCHAMT EMMENDINGEN  07641 9 65 87-600

Kaiserstuhl-Touristik e.V.  Bachenstr. 38 
Telefon: 93 43 • Telefax: 90 81 68 • e-mail: tourist.info@ihringen.de
ÖFFNUNGSZEITEN:  Mo. - Sa.  9.00 - 12.00 Uhr
 Mo. - Di. + Do. - Fr.  15.00 - 18.00 Uhr

Allgemeiner Notdienst
FEUERWEHR, DRK-RETTUNGDIENST / NOTFALLRETTUNG 112
POLIZEINOTRUF  110
Polizeirevier Breisach  07667 9117-0
UNFALLRETTUNG UND KRANKENTRANSPORTE 19222
GIFTNOTRUFZENTRALE FREIBURG  0761 19240
RECHTSANWALT-NOTDIENST  0761 72773
BADENOVA AG CO.KG 
Servicenummer  0800 2838485
Entstörungsdienst (24 Std) 0800 2767767

Sozialdienste
FAMILIENWERK SÖLDEN  
Einsatzleitung Frau Weishaar     07663 6083464 oder 0176 17612667
PFLEGESTÜTZPUNKT BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD 
An der alten Weberei 2, 79206 Breisach,  07612187-2975
renate.brender@lkbh.de www.lkbh.de/pflegestuetzpunkt
HOSPIZGRUPPE Begleitung Sterbender
Kontaktperson Frau Neunsinger 07668 9143 oder 1401
Vertretung 07667 1864 oder 0151 15548955
Soforthilfe im Sterbefall 
Seelsorgeeinheit Breisach-Merdingen 07667 2900944
Formalitäten und Organisatorische Hilfe
INTEGRATIONSFACHDIENST FREIBURG  0711/250832800 
Beratungsstelle für schwerbehinderte, psychisch erkrankte und hörbehinderte 
Arbeitnehmer*innen und deren Arbeitgeber  
SOS Hilfe für Familien e.V.  0160 5520298
Weitere Sozialdienste finden Sie im Internet unter www.ihringenß Leben in...ß Soziale Dienste
(Auskünfte zu Pflegediensten erhalten Sie in unserem Bürgerbüro)

Defibrillator-Standorte in Ihringen:
Defibrillator-Standorte in Ihringen:
1.  Außenwand der Neunlindenschule, Schulweg 21
2.  Außenwand der Volksbank Breisgau-Süd
3.  Hauswand Maienbrunnenstraße 18
4.  Am Feuerwehrgerätehaus, Poststraße 42
5.  Am Clubheim Tennisverein Wasenweiler, Schachenweg 1, Wasenweiler
6.  Feuerwehrgerätehaus, Merdingerstraße/Burgackerweg, Wasenweiler
Entsprechende Schilder – weißes Herz auf grünem Grund – weisen auf den 
Standort hin.

Bereitschaftsdienst
Rufnummer für den ärztlichen Bereitschaftsdienst
(allgemein,- kinder-, augen- und HNO-ärztlicher Notfalldienst) 116 117
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst    01801 116116
Kinder Bereitschaftspraxis Freiburg
Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin, Breisacher Straße 62, 79106 Freiburg
Allgemeine Bereitschaftspraxis Freiburg
Universitätsklinikum Freiburg, Sir-Hans-A.-Krebs-Straße 3, 79106 Freiburg

Telefonverzeichnis der Gemeinde
TELEFON: 71 08-0  TELFAX: 71 08-50  E-MAIL: gemeinde@ihringen.de
SPRECHZEITEN:  Mo. - Fr.  8.00 - 12.00 Uhr
 Di.  14.00 - 18.30 Uhr
Individuelle Terminvereinbarungen sind nach Rücksprache möglich.
BÜRGERMEISTER Herr Eckerle 71 08-21
Sekretariat/ Gemeindeblatt amtl. Teil Frau Ortolf 71 08-21

HAUPTAMT
Leitung Herr Waßmer 71 08-22
Ordnungsamt/Feuerwehr Herr Hügele 71 08-24 
Integrations- und  
Flüchtlingsbeauftragter
Standesamt/Kinderbetreuung Frau Gündel 71 08-23
Personal Herr Pfrengle 71 08-27
IT Herr Keil 71 08-28
Flüchtlingsbetreuung Frau Steidle 71 08-64 
Integrationsmanagerin     Frau Dubovaya         71 08-62

BÜRGERBÜRO
Meldewesen/Gewerbe/Soziales Frau Müller 71 08-14
 Frau Steidle 71 08-64
 Frau Zech 71 08-16

SPRECHZEITEN BÜRGERBÜRO: Mo. - Fr.  8.00 - 12.00 Uhr 
 Di.  14.00 - 18.30 Uhr

Rechnungsamt
Leitung  Herr Lehmann 7108-10
Steuern, Abgaben Frau Plesz  71 08-11
Abwassergebühren (gesplittet)
Rechnungsamt und Frau Eble 7108-17
Grundbucheinsichtstelle 
Gemeindekasse Herr Zimmer 7108-12
Gemeindekasse Frau Rombach 7108-13

BAUAMT
Leitung Frau Tebel  7108-32
Tiefbau/Friedhof Frau Floredo 7108-30
Hochbau Herr Hildenbrandt 7108-33
Verwaltung Frau Langenbacher   7108-35
 Frau Hinner 7108-31 

BAUHOF 
Verwaltung  9 41 04
WASSER (bnNetze) technische Anliegen 0800 221 26 21 
 Störfälle 0800 276 77 67
ABWASSER (tech. Betriebe) 0151 16359952

RECYCLINGHOF  9 08 95 26
ÖFFNUNGSZEITEN:  Di.  16.00 - 19.00 Uhr 
 Sa.  9.00 - 13.00 Uhr

BÜCHEREI  9 45 19
ÖFFNUNGSZEITEN:  Di.  16.00 - 20.00 Uhr
Öffnungszeiten während der Schulferien Mi.  16.00 - 19.00 Uhr
werden gesondert veröffentlicht Do.  9.00 - 11.00 Uhr

JUGENDZENTRUM  90 81 23
FORSTAMT  0162/2550711
NATURZENTRUM  71 08-80
SCHWIMMBAD  9 52 96 12
SCHULEN
Neunlinden-Schule Ihringen  9 95 47-0
Kernzeitbetreuung  9 95 47-15
Schulsozialarbeit Axel Schimpff  0151 65723026
Albert-Schule Ihringen  12 72
Mambergschule Wasenweiler  53 80
Kernzeitbetreuung Wasenweiler  95 23 83
KINDERGARTEN ARCHE  57 54
KINDERGARTEN HINTERHÖF  13 45 
NATURKINDERGARTEN  0151 65489273
KINDERGARTEN ST. JOSEPH, WASENWEILER 54 43

ORTSVERWALTUNG WASENWEILER
Öffnungszeiten
Bürgerbüro in der Ortsverwaltung
Donnerstag   16.00 Uhr bis 18.00 Uhr
E-Mail: ov.wasenweiler@ihringen.de  07668 214

Sprechzeiten Ortsvorsteher
Donnerstag                17.00 Uhr bis 19.00 Uhr
oder nach Vereinbarung   07668 214
E-Mail: isele.mike@ihringen.de oder ov.wasenweiler@ihringen.de

FEUERWEHR  1 12
Gesamtkommandant, Abt. Kdt. Ihringen Torsten Voß 9 96 86 01
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Adventsfenster Wasenweiler 2025
Um in Wasenweiler etwas vorweihnachtliche Stimmung zu verbrei-
ten, haben wir die Adventsfenster ins Leben gerufen.

Aber was ist das eigentlich?
Vom 01.12. – 24.12.2025 wird täglich ab 17 Uhr ein neues Advents-
fenster im Ort erleuchtet. Die Adventsfenster werden von Einzel-
personen, Familien und Vereinen gestaltet und täglich ab dem je-
weiligen Datum bis mindestens 26.12.2025 beleuchtet. Um einen 
Überblick zu bekommen, wann und wo ein neues Fenster eröff net 
wird, haben wir eine Liste mit allen Teilnehmenden erstellt.
1.  Familie Flubacher, Hauptstraße 18
2.  Familie Menner, Burgunderstraße 4
3.  Familie Stuckart, Hauptstraße 49
4.  Familie Romani – Veith, Wattwillerstraße 7
5.  Familie Rudmann, Wiesenweg 6
6.  Familie Stiefel, Hauptstraße 29
7.  Weingut Briem, Weinstraße 1
8.  Familie Huth, Untere Dorfstraße 28
9.  Familie Kabis/Bucher, Neunkircherstraße 3
10.  Familie Wassermann – Heitzler, Lindenweg 1a
11.  Landfrauenhaus, altes Rathaus
12.  Mambergschule Wasenweiler, Schulstraße 2
13.  Familie Racioppa, Kaiserstuhlweg 9
14.  Musikverein Wasenweiler, Schulstraße 1
15.  Kindergarten St. Josef, Neunkircherstraße 1
16.  Familie Zimmer, Mamberghalde 6
17.  Familie Schäfl e/Gäbel, Auf der Laube 1, 
 Adventsfenster ist von der Schulstraße um die Ecke sichtbar
18.  Familie Zimmermann, Wattwillerstraße 2
19.  Feuerwehr Wasenweiler, Merdingerstraße 10
20.  Familie Meisel, Unterer Dorfstraße 3
21.  Familie Volkmann, Auf der Laube 6
22.  Matthias Selinger, Burgunderstraße 3
23.  Familie Lay, Neumattenstraße 15
24.  Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt, Schulstraße 3

Wir freuen uns schon jetzt auf die abendlichen Spaziergänge durch 
Wasenweiler, um die schönen Fenster zu bestaunen und natürlich 

auf die vielen Begegnungen mit Groß und Klein.
Wir bedanken uns recht herzlich für das große Interesse und En-
gagement, die diese spontane Weihnachtsidee überhaupt möglich 
machen.
Claudia Menner und Saskia Flubacher

Glückwünsche zum 
80. Geburtstag
Hildegard Münchinger feierte am 
17. November ihren 80. Geburtstag.
Bürgermeister Eckerle besuchte die Ju-
bilarin und überbrachte die Glückwün-
sche der Gemeinde und des Landrats.
Außerdem konnte Frau Münchinger 
ein Geschenk der Gemeinde entgegen-
nehmen.

Friedbert Mutter feierte am 
23. November seinen 80. Geburtstag.

Ortsvorsteher Mike Isele überbrachte 
Herrn Mutter die Glückwünsche der 
Gemeinde und des Landrats. Außer-
dem überreichte er ein Geschenk der 
Gemeinde.

30. Ihringer Weihnachtsmarkt am 30. November 2025 auf dem Kirchplatz

Programm:
09:45 Uhr Gottesdienst – Mitwirkung des Fanfarenzug Kaiserstühler Herolde

11:00 Uhr Eröff nung des Weihnachtsmarktes
 durch Herrn Bürgermeister Eckerle mit Fanfarenklängen der Kaiserstühler Herolde 

12:00 Uhr Der Schwarzwaldverein lädt zum Mittagessen ins Gemeindehaus ein 
 Kartoff elsuppe/Kaff ee/Kuchen

13:00 Uhr In der Kirche erklingen Musikstücke vom Flötenspielkreis der Neunlindenschule 
 unter der Leitung von Almut Ernst

von
16:00 Uhr Weihnachtsmusik auf dem Kirchplatz durch das
bis Jugendorchester des Musikvereins und den Posaunenchor
18:00 Uhr

18:00 Uhr Abendsegen mit dem Gospel-Ensemble „Good News“ in der Kirche
  

Die jüngsten Gäste sind ab 14 Uhr herzlich zum Basteln mit dem 
Kindergarten Hinterhöf im Gemeindehaus eingeladen. 
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Fahrdienst - Seniorenbeirat
Vier zusätzliche Bus-Haltestellen
Der Seniorenbeirat Ihrin-
gen/Wasenweiler bietet 
für die Einwohnerinnen 
und Einwohner, die im 
Alter- oder durch Krankheit 
mobil beeinträchtigt sind, 
jeden Donnerstag-Vor-
mittag einen kostenfreien 
Fahrdienst zu den Einkaufs-
märkten an. Das Mobilitäts-
konzept des Seniorenbei-
rats ermöglicht der älteren 
Generation, so lange wie möglich ohne fremde Hilfe den Alltag zu 
bewältigen.

Bus-Fahrplan – Hin-und Rückfahrt:
Abfahrtzeiten 1. Tour:
9.10 Uhr:  Wurzelbrunnenstraße 14
9.20 Uhr: “Maienbrunnenstüble“, Maienbrunnenstraße 37a
9.30 Uhr:  Bushaltestelle „Winzerstube“
Abfahrtzeiten 2. Tour:
9.50 Uhr: Breulstraße 12
10.00 Uhr:  Pflegeheim „Haus am Weingarten“, Torgasse 3
10.10 Uhr:  Bushaltestelle am „Stockbrunnen“, Bachenstraße 4 
Bus-Rückfahrten: 10.50 Uhr + 11.35 Uhr Eingang Edeka 

Das kostenfreie Angebot der Hin-und Rückfahrt zu den Einkaufs-
märkten und Cafeteria, kann jederzeit von den Bewohnerinnen und 
Bewohnern in Anspruch genommen werden.
Informationen bei: Anita Bohrer, Telefon 07668-2004832 und 
Karl Heinrich Müller, Telefon 07668-9960595

Liebe Ihringer und Wasenweiler  
Mitbürgerinnen und Mitbürger,

am Sonntag, dem Volkstrauertag, gedachten wir der Opfer von 
Krieg und Gewalt - damals und heute. Allen Beteiligten in Ihringen 
und Wasenweiler - vielen Dank, besonders Herrn Pfarrer Bernick 
sowie Herrn Bürgermeister Eckerle und Herrn Ortsvorsteher Isele, 
die in ihren Ansprachen eindringlich auf das Zeitgeschehen und un-
sere Verantwortung und Verpflichtung für den Frieden eingingen. 
Der Gemeinde und dem Sozialverband VdK herzlichen Dank für die 
Niederlegung von Kränzen und Gestecken an den Ehrenmalen in Ih-
ringen und Wasenweiler.
Die aufgestellten Sammeldosen des Volksbund Deutsche Kriegs-
gräberfürsorge haben sich gefüllt. Ein herzliches Dankeschön allen 
Spenderinnen und Spendern. 
Mit den Gedanken von Marcel Proust möchte ich schließen. 

„Gemeinsame Erinnerungen sind  
manchmal die besten Friedensstifter.“ 

 
Leander Hohwieler (Ortsbeauftragter)

Wegebauaktion in der Pöppigasse
In der Pöppigasse ist eine Wegebauaktion geplant, um den 
Weg vor Starkregenereignissen zu schützen und die Befahrbar-
keit zu verbessern. Hierbei soll der Weg mit Rasengittersteinen 
eingelegt werden.
Federführend wird der Bauhof der Gemeinde die Arbeiten vor 
Ort durchführen. Dabei ist die Mithilfe der Winzerschaft, den 
Anliegern, Nutzern des Weges und sonstigen Helfern gefor-
dert! Auch Helfer für leichtere Tätigkeiten mit Schaufel, ect. 
sind willkommen.
Die Aktion soll in der Woche vom 01.12 bis 06.12.25 starten. 
Hierbei werden Helfer ab 8.00 Uhr benötigt. Die Koordina-
tion und Einteilung der Helfer übernimmt Patric Wörne (Tel. 
0151/16359951) Auch spontan oder auch erst mittags sind wir 
um jeden Helfer froh.
Für die Verpflegung wird der Winzerkreis sorgen. 
In dem Zeitraum ist die Pöppigasse voll gesperrt!!!!
In der Vorfreude auf eine gelungene Aktion!

Gemeindebauhof und Winzerkreis Ihringen

BEKA sucht Dächer  
für PV-Anlagen

Die Bürgerenergie Kaiserstuhl (BEKA) hat zum Ziel, die Ener-
giewende mit erneuerbarer Energie aus Bürgerhand voranzu-
bringen. Dazu suchen wir geeignete Dächer zur Installation 
von PV-Anlagen, z.B. auf gewerblich genutzten Gebäuden. Wer 
keine eigene Anlage realisieren will, aber trotzdem von Pacht 
oder billigem Strom profitieren möchte, findet in der BEKA den 
richtigen Partner.
Energie aus Bürgerhand – regional – dezentral – für unser aller 
Gemeinwohl!
Haben Sie Fragen?  kontakt.ao-ihringen@be-kaiserstuhl.de
Klaus Schneider
BEKA Ortsgruppe Ihringen und Wasenweiler

Seniorenbeiratswahl: 
Wir erinnern an die Abgabe der Wahlbriefe im Rahmen  
der Seniorenbeiratswahl bis einschließlich 30.11.2025.
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Informationen aus dem Bürgerbüro: 
Passbilder per Automat:
Seit dem 01.08.2025 können im Bürgerbüro direkt vor Ort Passbilder 
für die Beantragung von Personalausweisen und Reisepässen am 
Automaten erstellt werden. Alternativ besteht weiterhin die Mög-
lichkeit, einen QR-Code vom Fotografen Ihrer Wahl mitzubringen.

Bitte beachten Sie:
Die im Bürgerbüro aufgenommenen Fotos können nicht für Füh-
rerscheinanträge verwendet werden. Dafür ist weiterhin ein ausge-
drucktes biometrisches Passfoto erforderlich.

Passbilder für Babys und Kleinkinder: 
In den letzten Wochen hat sich außerdem gezeigt, dass die Aufnah-
me von Säuglingen, Babys (meist nicht möglich) und Kleinkindern 
mit dem Automaten sehr schwierig ist. Sie können es selbstver-
ständlich versuchen, sollten aber damit rechnen, dass im Anschluss 
eventuell trotzdem ein Fotograf aufgesucht werden muss.
 

Bekanntmachung der  
Tierseuchenkasse (TSK)  
Baden-Württemberg

- Anstalt des öffentlichen Rechts -
Hohenzollernstr. 10, 70178 Stuttgart
Meldestichtag zur Veranlagung zum Tierseuchenkassenbeitrag 
2026 ist der 01.01.2026.
 
Die Meldebögen werden Mitte Dezember 2025 versandt (abwei-
chender Meldebogenversand für Bienen).
Sollten Sie bis zum 01.01.2026 keinen Meldebogen erhalten haben, 
rufen Sie uns bitte an. Ihre Pflicht zur Meldung begründet sich auf 
§ 31 des Gesetzes zur Ausführung des Tiergesundheitsgesetzes in 
Verbindung mit der Beitragssatzung.
 
Viehhändler (Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenossenschaf-
ten) sind zum 1. Februar 2026 meldepflichtig.
Die uns bekannten Viehhändler, Vieheinkaufs- und Viehverwer-
tungsgenossenschaften erhalten Mitte Januar 2026 einen Meldebo-
gen.
 
Melde- und beitragspflichtige Tiere sind:  
• Pferde 
• Schweine
• Schafe
• Hühner
• Truthühner/Puten 
 
Meldepflichtige Tiere sind: 
!!!Achtung Änderung ab 2026!!!
Bienenvölker è Stichtag 01.05.2026
(unabhängig von der Mitgliedschaft im Verein)
Alle uns bekannten Bienenhalter werden rechtzeitig ange-
schrieben.
 
Nicht zu melden sind: 
 Rinder einschließlich Bisons, Wisenten und Wasserbüffel. Die 
Daten werden aus der HIT-Datenbank (Herkunfts- und Informati-
onssystem für Tiere) herangezogen.
Nicht meldepflichtig sind u.a.: Gefangengehaltene Wildtiere 
(z.B. Damwild, Wildschweine), Esel, Ziegen,  Gänse und Enten.
 
Wenn bis zu 25 Hühner und/oder Truthühner gehalten werden 

und keine anderen beitragspflichtigen Tiere (s.o.) vorhanden sind, 
entfällt derzeit die Melde- und Beitragspflicht für die Hühner 
und/oder Truthühner.
 
Es spielt keine Rolle, ob die Tiere in einem landwirtschaftlichen Be-
trieb oder in einer reinen Hobbyhaltung stehen – für die Meldung 
ist immer der gemeinsam gehaltene Gesamttierbestand je Standort 
zu melden.
 
Unabhängig von der Meldepflicht an die Tierseuchenkasse muss die 
Tierhaltung beim zuständigen Veterinäramt gemeldet werden.
 
Schweine, Schafe und/oder Ziegen sind, unabhängig von der 
Stichtagsmeldung an die Tierseuchenkasse BW, bis 15.01.2026 
an HIT zu melden. Die Tierseuchenkasse BW bietet an, die 
Stichtagsmeldung an HIT zu übernehmen. Nähere Informatio-
nen finden Sie auch auf dem Informationsblatt als Anlage zum 
Meldebogen und auf unserer Homepage unter www.tsk-bw.de
 
Weitere Informationen zur Melde- und Beitragspflicht sowie zu 
Leistungen der Tierseuchenkasse BW sowie über die einzelnen Tier-
gesundheitsdienste finden Sie auf unserer Homepage unter www.
tsk-bw.de.
 
Telefon: 0711 / 9673-666; E-Mail: beitrag@tsk-bw.de; 
Internet: www.tsk-bw.de

G E M E I N D E    I H R I N G E N
 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Satzung über die Benutzung von  
Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften

Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) sowie §§ 2 und 13 des Kommunalabgabengesetzes für Ba-
den-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde lhrin-
gen am 17.11.2025 folgende Satzung beschlossen:

i. Rechtform und Zweckbestimmung der Obdachlosen- 
und Flüchtlingsunterkünfte

 § 1 
Anwendungsbereich 

(1) Die Gemeinde lhringen betreibt die Obdachlosen- und Flücht-
lingsunterkünfte als eine gemeinsame öffentliche Einrichtung 
in der Form einer unselbständigen Anstalt des öffentlichen 
Rechts. 

(2) Als Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte sind zur Unter-
bringung von Obdachlosen und zur Unterbringung von Perso-
nen nach §§ 17 und 18 des Gesetzes über die Aufnahme und 
Unterbringung von Flüchtlingen (Flüchtlingsaufnahmegesetz 
- FlüAG-, vom 19.12.2013, GBI. 2013, S. 493) folgende, von der 
Gemeinde lhringen bestimmten Gebäude, Wohnungen und 
Räume: 
1. die Unterkunft „Poststraße 3 (große Wohnungen)
2. die Unterkunft „Poststraße 3“ (kleine Wohnungen)
3. die Unterkunft „Im Stegen 20“
4. die Unterkunft „Riedengartenstraße 1“
5. die Unterkunft „Gündlingerstraße 3“
6. die Unterkunft „Untere Dorfstraße 24“
7. die Unterkunft „Achkarrenstraße 52“
8. die Unterkunft „Zur Hinterschwemme 9“
9. die Unterkunft „Breisacherstraße 39“
10. die Unterkunft „Schulweg 7“
11. die Unterkunft „Bachenstraße 25“
12. die Unterkunft „Breisacherstraße 3“

AMTLICHES www.ihringen.de
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13. die Unterkunft „Breulstraße 8“
14. die Unterkunft „Breulstraße 17 EG“
15. die Unterkunft „Breulstraße 17 OG“
16. die Unterkunft „Untere Dorfstraße 15“
17. die Unterkunft „Haldenweg 49“
18. die Unterkunft „Eisenbahnstraße 23“
19. die Unterkunft „Riedgasse 5“
20. die Unterkunft „Im Westgarten 22“
21. die Unterkunft „Haldenweg 29“
22. die Unterkunft „Hauptstraße 63“
23. die Unterkunft „Wurzelbrunnenstraße 1“
24. die Unterkunft „Eisenbahnstraße 8“

(3) Die Unterkünfte dienen der Aufnahme und in der Regel der vo-
rübergehenden Unterbringung von Personen, die obdachlos 
sind oder sich in einer außergewöhnlichen Wohnungsnotlage 
befinden und die erkennbar nicht fähig sind, sich selbst eine 
geordnete Unterkunft zu beschaffen oder eine Wohnung zu 
erhalten.

 
II. Gemeinsame Bestimmungen für die Benutzung der 

Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte
 

§ 2 
Benutzungsverhältnis 

(1) Das Benutzungsverhältnis ist öffentlich-rechtlich ausgestaltet. 
Ein Rechtsanspruch auf die Unterbringung in einer bestimm-
ten Unterkunft oder auf Zuweisung von Räumen bestimmter 
Art und Größe besteht nicht. Die Gemeinde lhringen kann in 
die gleiche Unterkunft im Bedarfsfall weitere Personen einwei-
sen.

(2) Die Zuweisung kann unter Auflagen oder Bedingungen sowie 
befristet erfolgen. Soweit die zugewiesene Unterkunft nicht 
ausreicht, um die persönliche Habe der Benutzer ordnungs-
gemäß unterzubringen, kann die Gemeinde verlangen, dass 
Gegenstände, die die Benutzer nicht ständig benötigen, auf 
deren Kosten an anderer Stelle eingelagert oder verwahrt 
werden. Wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die 
Benutzer ihre Pflichten aus dem Benutzungsverhältnis nicht 
ordnungsgemäß erfüllen, kann verlangt werden, dass sie Si-
cherheit bist zum sechsfachen der monatlichen Benutzungs-
gebühr stellen.

 
§ 3

Beginn und Ende der Nutzung 
(1) Das Benutzungsverhältnis beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem 

der Benutzer die Unterkunft bezieht. 
(2) Die Beendigung des Benutzungsverhältnisses erfolgt durch 

schriftliche Verfügung der Gemeinde lhringen. Soweit die Be-
nutzung der Unterkunft über den in der Verfügung angegebe-
nen Zeitpunkt hinaus fortgesetzt wird, endet das Benutzungs-
verhältnis mit der Räumung der Wohnung. 

 
§ 4

Ordnung und Reinhaltung 
(1) Die Benutzer der Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte 

haben auf Ordnung und Sauberkeit zu achten.
(2) Die Unterkünfte und sämtliche dazugehörigen Einrichtungen 

sind schonend zu behandeln und von Unrat freizuhalten.
(3) Die Benutzer haben sich an allgemeinen Reinigungsarbeiten, 

die von der Gemeinde festgelegt werden können, zu beteili-
gen.

(4) Das Lagern leicht brennbarer Gegenstände ist in den Flücht-
lings- und Obdachlosenunterkünften und auf den dazugehö-
rigen Grundstücken verboten. Brennmaterial muss in den Kel-
ler- oder in den dafür vorgesehenen Lagerräumen aufbewahrt 
werden.

(5) Fahrzeuge aller Art sind auf den hierfür bestimmten Plätzen 
abzustellen. Abgemeldete Fahrzeuge dürfen höchstens für 
vier Wochen auf dem Gelände abgestellt werden. Danach wer-
den sie von den Technischen Betrieben der Gemeinde lhrin-

gen entfernt und der Verschrottung zugeführt. Diese Kosten 
können auf den letzten Halter umgelegt werden.

(6) Haustiere dürfen grundsätzlich nicht gehalten werden. In Aus-
nahmefällen kann mitschriftlicher, stets widerruflicher Geneh-
migung der Gemeinde eine Tierhaltung zugelassen werden. 
Weibliche Tiere sind auf Kosten des Halters zu sterilisieren. Hie-
rüber ist ein schriftlicher Nachweis bei der Gemeinde lhringen 
vorzulegen. Werden Haustiere ohne Genehmigung gehalten, 
so kann die Gemeinde diese Tiere dem Eigentümer bzw. Besit-
zer entziehen und im Tierheim unterbringen.

 
§ 5

Beherbergungs- und Betretungsverbot 
(1) Die Beherbergung von Personen, die im Zuweisungsbescheid 

nicht aufgeführt sind, ist unzulässig. Das Ordnungsamt kann 
hiervon Befreiung erteilen, wenn dafür ein wichtiger Grund 
vorliegt. 

(2) Die Gemeinde lhringen kann für bestimmte Personen aus 
wichtigem Grunde das Betreten aller oder einzelner Unter-
künfte verbieten oder zeitlich beschränken.

 
§ 6

Erlaubnispflicht 
Eine schriftliche Erlaubnis ist erforderlich
1. zur Vornahme baulicher Maßnahmen und Änderungen in und 

an den Unterkünften und zur Errichtung von Nebengebäuden 
oder sonstigen baulichen Anlagen;

2. zur Anbringung von Firmentafeln, Schildern, Automaten und 
dergleichen;

3. zur Anbringung von Antennen und Satellitenanlagen außer-
halb der Unterkünfte;

4. zur Ausübung eines Gewerbes in den Unterkünften.
 

§ 7
Zutritt von Beauftragten der Gemeinde 

Den Beauftragten der Gemeinde ist nach Voranmeldung zu ver-
kehrsüblicher Tageszeit das Betreten sämtlicher Räume zu gestat-
ten. Ohne zeitliche Begrenzung und ohne Anwesenheit der Benut-
zer ist ein Betreten sämtlicher Räume dann zulässig, wenn das zur 
Abwehr einer Gefahr für Mensch oder erhebliche Sachwerte oder 
zur Verhütung einer mit Strafe oder Bußgeld bedrohten Handlung 
erforderlich ist, oder der Verdacht besteht, dass gegen diese Sat-
zung verstoßen wird.
 

§ 8
Sonstige Pflichten 

(1) Die Benutzer haben sich laufend auf dem freien Wohnungs-
markt um eine Mietwohnung oder sonstige Unterkunft zu be-
mühen. Es kann jederzeit ein entsprechender Nachweis über 
dieses Bemühen verlangt werden.

(2) Volljährige Benutzer, denen die Aufsicht über minderjährige 
oder sonst nicht voll geschäftsfähige Personen obliegt, haben 
diese zur Beachtung der Benutzungsvorschriften anzuhalten 
und ausreichend zu überwachen.

 
§ 9

Instandhaltungen der Unterkünfte 
(1) Der Benutzer verpflichtet sich, für eine ordnungsgemäße Rei-

nigung, ausreichende Lüftung und Heizung der überlassenen 
Unterkunft zu sorgen. 

(2) Zeigt sich ein wesentlicher Mangel der Unterkunft oder wird 
eine Vorkehrung zum Schutze dieser oder des Grundstücks 
gegen eine nicht vorhersehbare Gefahr erforderlich, so hat der 
Benutzer dies der Gemeinde lhringen unverzüglich mitzutei-
len.

(3) Der Benutzer haftet für Schäden, die durch schuldhafte Ver-
letzung der ihm obliegenden Sorgfalts- und Anzeigepflicht 
entstehen, besonders wenn technische Anlagen und andere 
Einrichtungen unsachgemäß behandelt, die überlassene Un-
terkunft nur unzureichend gelüftet, geheizt oder gegen Frost 
geschützt wird. Insoweit haftet der Benutzer auch für das Ver-
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schulden von Haushaltsangehörigen und Dritten, die sich mit 
seinem Willen in der Unterkunft aufhalten. Schäden und Ver-
unreinigungen, für die der Benutzer haftet, kann die Gemein-
de lhringen auf Kosten des Benutzers beseitigen lassen.

(4) Die Gemeinde lhringen wird die in § 1 genannten Unterkünfte 
und Hausgrundstücke in einem ordnungsgemäßen Zustand 
erhalten. Der Benutzer ist nicht berechtigt, auftretende Män-
gel auf Kosten der Gemeinde lhringen zu beseitigen.

 
§ 10

Räum- und Streupflicht
Dem Benutzer obliegt die Räum- und Streupflicht nach der örtlichen 
Satzung über die Verpflichtung der Straßenanlieger zum Reinigen, 
Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege (Streupflichtsatzung).
 

§ 11
Hausordnungen 

(1) Die Benutzer sind zur Wahrung des Hausfriedens und zur ge-
genseitigen Rücksichtnahme verpflichtet. 

(2) Zur Aufrechterhaltung der Ordnung in der einzelnen Unter-
kunft kann die Verwaltung besondere Hausordnungen, in 
denen insbesondere die Reinigung der Gemeinschaftsanlagen 
und -räume bestimmt werden, erlassen. 

 
§ 12

Aufhebung, Beschränkung 
(1) Die Gemeinde kann die Zuweisung der Unterkunft zurück-

nehmen oder widerrufen oder dem Benutzer eine andere Un-
terkunft zuweisen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Solche 
Gründe liegen insbesondere vor, wenn
1. die Unterbringung aufgrund falscher Angaben der Be-

nutzer erfolgt; 
2. die Unterkunft länger als einen Monat nicht oder zu an-

deren als zu Wohnzwecken in Anspruch genommen wird; 
3. keine Obdachlosigkeit mehr besteht; 
4. die Anmietung einer Wohnung auf dem freien Woh-

nungsmarkt zugemutet werden kann; 
5. die Unterkunft benötigt wird, um anderen vordringlichen 

Bedarf zu decken 
6. wiederholt vorsätzlich oder grob fahrlässig gegen diese 

Satzung verstoßen wird; 
7. der Hausfrieden nachhaltig gestört oder wenn die Unter-

kunft beschädigt, übermäßig 
8. abgenutzt oder nicht sauber gehalten wird; 
9. die Benutzer mit den Gebühren trotz Mahnung mehr als 

zwei Monate im Rückstand sind.
(2) Zur Unterbringung weiterer Flüchtlinge und Obdachloser kön-

nen bereits eingewiesene Personen auf den Mindestbedarf 
beschränkt werden. Es können jederzeit mehrere Personen in 
einem Zimmer untergebracht werden. Die Anzahl richtet sich 
nach der Größe des Zimmers.

 
§ 13

Auszug 
(1) Die gesamte Habe ist nach Auszug mitzunehmen. Zurückge-

lassene Gegenstände können nach drei Monaten versteigert 
oder freihändig verkauft werden. Wird der Erlös, abzüglich der 
Verwaltungskosten nicht binnen sechs Monaten ab Veräuße-
rung abgeholt, fällt er der Gemeinde zu. Geringwertige Ge-
genstände können als Abfall behandelt werden und werden 
dem Sperrmüll zugeführt. 

(2) Sämtliche Schlüssel sind abzugeben. Fehlen Schlüssel, kann 
die Gemeinde die Schlösser auf Kosten der bisherigen Benut-
zer austauschen. 

 
§ 14

Haftung und Haftungsausschluss 
(1) Die Benutzer haften vorbehaltlich spezieller Regelungen in 

dieser Satzung für die von ihnen verursachten Schäden 
(2) Die Haftung der Gemeinde lhringen, ihrer Organe und ihrer 

Bediensteten gegenüber den Benutzern und Besuchern wird 

auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Für Schäden, 
die sich die Benutzer einer Unterkunft bzw. deren Besucher 
selbst gegenseitig zufügen, übernimmt die Gemeinde lhrin-
gen keine Haftung.

 
§ 15

Personenmehrheit als Benutzer 
(1) Erklärungen, deren Wirkungen eine Personenmehrheit berüh-

ren, müssen von oder gegenüber allen Benutzern abgegeben 
werden 

(2) Jeder Benutzer muss Tatsachen in der Person oder in dem 
Verhalten eines Haushaltsangehörigen oder eines Dritten, der 
sich mit seinem Willen in der Unterkunft aufhält, die das Be-
nutzungsverhältnis berühren oder einen Ersatzanspruch be-
gründen, für und gegen sich gelten lassen. 

 
§ 16

Verwaltungszwang 
Räumt ein Benutzer seine Unterkunft nicht, obwohl gegen ihn eine 
bestandskräftige oder vorläufig vollstreckbare Umsetzungsverfü-
gung vorliegt, so kann die Umsetzung durch unmittelbaren Zwang 
nach Maßgabe des § 27 Landesverwaltungsvollstreckungsgesetzes 
vollzogen werden. Dasselbe gilt für die Räumung der Unterkunft 
nach Beendigung des Benutzungsverhältnisses durch schriftliche 
Verfügung (§ 3 Abs. 2 Satz 1)
 
III. Gebühren für die Benutzung der Obdachlosen- und 

Flüchtlingsunterkünfte
 

§ 18
Gebührenpflicht 

(1) Für die Benutzung der in den Obdachlosen- und Flüchtlings-
unterkünften in Anspruch genommenen Räume werden Ge-
bühren erhoben. 

(2) Gebührenschuldner sind diejenigen Personen, die in den Un-
terkünften untergebracht sind. Personen, die eine Unterkunft 
gemeinsam benutzen, sind Gesamtschuldner.

 
§ 19

Gebührenmaßstab und Gebührenhöhe
(1) Bemessungsgrundlage für die Höhe der Gebühr ist der über-

lassene Wohnplatz. 
(2) Die Gebühr einschließlich der Betriebskosten beträgt je Wohn-

platz und Kalendermonat für:
1. die Unterkunft „Poststraße 3 
 (große Wohnungen)  152,80 €
2. die Unterkunft „Poststraße 3“ 
 (kleine Wohnungen)  208,49 €
3. die Unterkunft „Im Stegen 20“   356,01 €
4. die Unterkunft „Riedengartenstraße 1“   120,56 €
5. die Unterkunft „Gündlingerstraße 3“   314,98 €
6. die Unterkunft „Untere Dorfstraße 24“  335,67 €
7. die Unterkunft „Achkarrenstraße 52“   322,49 €
8. die Unterkunft „Zur Hinterschwemme 9“  308,51 €
9. die Unterkunft „Breisacherstraße 39“   229,55 €
10. die Unterkunft „Schulweg 7“   275,00 €
11. die Unterkunft „Bachenstraße 25“   238,69 €
12. die Unterkunft „Breisacherstraße 3“  385,14 €
13. die Unterkunft „Breulstraße 8“   269,93 €
14. die Unterkunft „Breulstraße 17 EG“  232,58 €
15. die Unterkunft „Breulstraße 17 OG“  190,86 €
16. die Unterkunft „Untere Dorfstraße 15“  294,42 €
17. die Unterkunft „Haldenweg 49“   272,82 €
18. die Unterkunft „Eisenbahnstraße 23“   276,40 €
19. die Unterkunft „Riedgasse 5“   193,95 €
20. die Unterkunft „Im Westgarten 22“   311,96 €
21. die Unterkunft „Haldenweg 29“  225,29 €
22. die Unterkunft „Hauptstraße 63“   280,43 €
23. die Unterkunft „Wurzelbrunnenstraße 1“   420,94 €
24. die Unterkunft „Eisenbahnstraße 8“  327,21 €
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(3) Bei der Errechnung der Gebühr nach Absatz 2 nach Kalender-
tagen, wird für jeden Tag der Benutzung 1/30 der monatlichen 
Gebühr zugrunde gelegt

 
§ 20

Entstehung der Gebührenschuld, Beginn  
und Ende der Gebührenpflicht 

(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem Einzug in die Unterkunft 
und endet mit dem Tag der Räumung. 

(2) Die Gebührenschuld für einen Kalendermonat entsteht mit 
dem Beginn des Kalendermonats. Beginnt die Gebühren-
pflicht im Laufe des Kalendermonats, so entsteht die Gebüh-
renschuld für den Rest dieses Kalendermonats mit dem Beginn 
der Gebührenpflicht.

 
 § 21

Festsetzung und Fälligkeit 
(1) Die Benutzungsgebühr wird durch Gebührenbescheid festge-

setzt. Sie wird zwei Wochen nach Bekanntgabe des Gebühren-
bescheids zur Zahlung fällig. 

(2) Beginnt oder endet die Gebührenpflicht im Laufe eines Kalen-
dermonats, wird die Benutzungsgebühr nach den angefangenen 
Kalendertagen festgesetzt. Für die Fälligkeit gilt Abs.1 Satz 2.

(3) Eine vorübergehende Nichtbenutzung der Unterkunft entbin-
det den Benutzer nicht von der Verpflichtung, die Gebühren 
entsprechend Abs. 1 und 2 vollständig zu entrichten 

 
IV. Schlussbestimmungen
 

§ 22
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt zum 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Sat-
zung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunter-
künften vom 23. Januar 2017 außer Kraft.
 
Ihringen, 17.11.2025 
 
  
Eckerle 
Bürgermeister
 
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) beim Zustan-
dekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, 
wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres 
seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung be-
gründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschrif-
ten über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind

FUNDSACHEN

- Lederhandschuh
- mehrere Schlüssel
- mehrere Schlüssel an Schlüsselbund mit Transponder

Öffentliche Bekanntmachung

Inkrafttreten des Bebauungsplans und  
der örtlichen Bauvorschriften  

„Landschaftspark Schloss Lilienhof“ 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ihringen hat am 19.11.2012 in öf-
fentlicher Sitzung den Bebauungsplan „Landschaftspark Schloss Li-
lienhof“ und die zusammen mit dem Bebauungsplan aufgestellten 
örtlichen Bauvorschriften nach § 10 (1) BauGB jeweils als selbststän-
dige Satzung beschlossen.
Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus folgendem Karten-
ausschnitt:

 
Der Bebauungsplan und die zugehörigen örtlichen Bauvor-
schriften „Landschaftspark Schloss Lilienhof“ treten mit dieser 
Bekanntmachung gem. § 10 (3) BauGB in Kraft.
 
Der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften können ein-
schließlich ihrer Begründung (mit Umweltbericht) sowie der Zu-
sammenfassenden Erklärung nach § 10a (1) BauGB im Rathaus der 
Gemeinde Ihringen, Bachenstraße 42, 79241 Ihringen, während der 
üblichen Dienststunden eingesehen werden. Jedermann kann den 
Bebauungsplan, die örtlichen Bauvorschriften und ihre gemeinsa-

Im Folgenden möchten wir Sie über die 
Möglichkeit informieren, defekte Straßen-
laternen direkt bei den Badenova zu mel-
den bzw. einzusehen, ob der Defekt schon 
gemeldet wurde. Eine Anleitung wie und 
wo Sie die Meldung online abgeben kön-
nen finden Sie über den folgenden Link 
bzw. QR-Code:
 
https://badenovanetze.de/service/strassenbeleuchtung-
stoerung-melden/

MITTEILUNGEN DER  
GEMEINDE/BAUAMT
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me Begründung sowie Umweltbericht und Gestaltungsplan einse-
hen und Auskunft über ihren Inhalt verlangen.
Auf die Vorschriften des § 44 (3) Satz 1 und 2 BauGB über die Fällig-
keit etwaiger Entschädigungsansprüche, deren Leistung schriftlich 
beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 
(4) BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird 
hingewiesen.
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwä-
gung sowie die Rechtsfolgen des § 215 (1) BauGB wird hingewiesen. 
Unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 (1) Satz 1 Nr. 1-3 BauGB beachtliche Verletzung 

der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 (2) BauGB beachtliche 

Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans, und

3. nach § 214 (3) Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Ver-
letzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.
Ferner wird darauf hingewiesen, dass gem. § 4 (4) GemO BW Satzun-

gen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der GemO BW oder auf Grund der GemO BW zu Stande gekommen 
sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu 
Stande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-

migung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind,

2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO BW wegen 
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf eines 
Jahres nach der Bekanntmachung die Rechtsaufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung der Verfah-
rens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Be-
zeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich oder elektronisch geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach vorstehender Nr. 2 geltend gemacht wor-
den, so kann auch nach Ablauf der Jahresfrist des § 4 (4) Satz 1 
GemO BW jedermann diese Verletzung geltend machen.
 
Ihringen, den 26.11.2025
 
gez. Benedikt Eckerle
Bürgermeister

Verkehrsbeschränkungen in Ihringen und Wasenweiler
(aktuell Online auf www.ihringen.de)

Wo Wann Was

Ihringen

Ihringen, verschiedene Straßen 04.07. - 29.11.2025 Halbseitige Sperrung im Zuge von Kanalsanierungs-
arbeiten und Untersuchung (verschiedene Straßen)

Ihringen, Riedengartenstraße/Bachenstraße (L 114); Ein-
mündungsbereich 

03.11. - 12.12.2025 Vollsperrung Einmündungsbereich Riedengarten-
straße/Bachenstraße und Teilsperrung der 
Bachenstraße 23 (L 114)

Ihringen, K 4930 zwischen Ihringen und Merdingen 28.10. - 20.03.2026 Baustellenausfahrt auf dem Gelände des Camping-
platzes zwischen Ihringen und Merdingen (K 4930) 

Ihringen, Vogesenstraße 20.11. - 19.12.2025 
für max. 5 Tage

Halbseitige Sperrung der Vogesenstraße auf Höhe 
der Anwesen 1 und 4

Ihringen, Maienbrunnenstraße 29.09. - 31.01.2026 Halbseitige Sperrung im Zuge der Maienbrunnen-
straße auf Höhe des Anwesens 37

Ihringen, Gündlingerstraße Fertigstellung ab 
27.10.2025

 Halbseitige Sperrung der Gündlingerstraße 
(Breitbandausbau)

Ihringen, Maienbrunnenstraße 06.10. - 29.11.2025 Halbseitige Sperrung und Gehwegsperrung in der 
Maienbrunnenstraße auf Höhe der Grundstücke 
44 - 57 (Breitbandausbau) 

Ihringen, Poststraße 20.10.- 19.12.2025 Vollsperrung der Poststraße und Zeppelinstraße 
(Breitbandausbau)

Ihringen, TrasseRichtung „Blankenhornsberg“ 08.01. - 30.01.2026 Teilsperrung der Straße „Blankenhornsberg“ 
(Breitbandausbau)

Ihringen, Scherkhofenstraße 03.11.2025 - 
30.01.2026

Vollsperrung der Scherkhofenstraße (Breitbandausbau)

Ihringen, Maienbrunnenstraße 06.10. - 29.11.2025 Vollsperrung der Straße Martinshöfe (Breitbandausbau)

Ihringen, Breisacherstraße (von Achkarrenstraße - Kirch-
straße)

ab 09.02.2026 Vollsperrung der Breisacherstraße - von Achkarren-
straße - Kirchstraße (Breitbandausbau)

Ihringen, Martinshöfe 01.12. - 27.03.2026 Vollsperrung der Maienbrunnenstraße 
(Breitbandausbau)

Wasenweiler

Wasenweiler, verschiedene Straßen 04.07. - 29.11.2025 Halbseitige Sperrung im Zuge von Kanalsanierungs-
arbeiten und Untersuchung (verschiedene Straßen)
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SENIORENBEIRAT  
IHRINGEN / WASENWEILER

Beratungsangebot für Menschen mit Demenz
Demenz-Sprechstunde am Donnerstag, 04.12.2025
Ein Beratungsangebot für Menschen mit Demenz und ihren An-
gehörigen, findet jeden ersten Donnerstag im Monat,
von 15.00 bis 16.30 Uhr in der Öffentlichen Bücherei der Ge-
meinde, im Schulweg statt.
Die Alzheimer Gesellschaft Baden Württemberg, trägt mit ihren De-
menzbotschafter*innen dazu bei, dass Informationen und Broschü-
ren kostenlos angeboten werden- und Beratung, für die verschie-
denen Unterstützungs-Angebote für Angehörige mit Menschen mit 
Demenz möglich ist.
Haben sie Fragen zu „Demenz in meiner Familie: was nun-was tun“? 
können sie auch telefonisch oder per E-Mail ihre Anliegen anspre-
chen.
Kontakt:
Anita Bohrer, Tel. 07668-2004832 – E-Mail: anitabo53@gmx.de

Literarischer Nachmittag im Herbst  
mit Christina Niethammer (Bericht)
Der Seniorenbeirat hat zu einer Buchvorstellung ins Elicafe ein-
geladen. 30 Lesebegeisterte fanden sich ein. Zuerst gab es Kaffee 
und köstlichen Kuchen aus der Konditorei. Die Himbeertorte war 
besonders begehrt. Christina hatte sich bestens vorbereitet. Der 
erste Roman, den sie vorstellte: „Anna oder was von dem Leben 
bleibt“von Henning Sußebach handelt von den Lebensumständen 
der Protagonistin Anna. 1887, tief im Sauerland soll Anna Kalthoff 
die neue Lehrerin werden. Doch sie wird es aufgrund ihrer Heirat 
nicht bleiben. Denn Anna widersetzt sich bald den Erwartungen des 
Ortes und den Regeln ihrer Zeit. Sie entscheidet selbst, was sie zu 
tun und zu lassen hat, wie sie leben und wen sie lieben will. Christina 
gelingt es, die Zuhörer mit in die Geschichte hineinzunehmen. Alle 
waren aufmerksam.
Auch das nächste Buch: „Du musst meine Hand fester halten“ ist 
spannend. Am Ende des Zweiten Weltkriegs wird mitten in Deutsch-
land ein kleiner Junge gefunden, der nichts über sich selbst und 
seine Herkunft weiß. Er wächst in einem Kinderheim auf. Dort lernt 
er die etwas ältere Kriegswaise Margret kennen. Trotz der schwieri-
gen Lebensumstände ist dieser Roman unterhaltsam und humor-
voll geschrieben. Das konnte man an den Textauszügen, die Christi-
na gelesen hat, erkennen.
Nach einer kleinen Pause, in der man sich austauschen konnte, las 
Christina eine Erzählung aus dem Buch: „Segen und Glück“ von 
Paulo Coelho vor. Hier ging es um geschenkte köstliche süße Wein-
trauben, die immer weiter verschenkt werden, bis sie am Schluss 
endlich bei dem Richtigen landen.
Nach 2 Stunden gingen alle Besucher erfüllt von den literarischen 
Anregungen nach Hause.

Fahrdienst - Seniorenbeirat 
Vier zusätzliche Bus-Haltestellen
Der Seniorenbeirat Ihringen/Wasenweiler bietet für die Einwohner-
innen und Einwohner, die im Alter- oder durch Krankheit mobil be-
einträchtigt sind, jeden Donnerstag-Vormittag einen kostenfreien 
Fahrdienst zu den Einkaufsmärkten an.
Das Mobilitätskonzept des Seniorenbeirats ermöglicht der älteren 
Generation, so lange wie möglich ohne fremde Hilfe den Alltag zu 
bewältigen.

Bus-Fahrplan – Hin-und Rückfahrt:
Abfahrtzeiten 1. Tour:
9.10 Uhr: Wurzelbrunnenstraße 14
9.20 Uhr:“Maienbrunnenstüble“, Maienbrunnenstraße 37a
9.30 Uhr: Bushaltestelle „Winzerstube“
Abfahrtzeiten 2. Tour:
9.50 Uhr: Breulstraße 12
10.00 Uhr: Pflegeheim „Haus am Weingarten“, Torgasse 3
10.10 Uhr: Bushaltestelle am „Stockbrunnen“, Bachenstraße 4 
Bus-Rückfahrten: 10.50 Uhr + 11.35 Uhr Eingang Edeka 
 
Das kostenfreie Angebot der Hin-und Rückfahrt zu den Einkaufs-
märkten und Cafeteria, kann jederzeit von den Bewohnerinnen und 
Bewohnern in Anspruch genommen werden.
Informationen bei: Anita Bohrer, Telefon 07668-2004832 und 
Karl Heinrich Müller, Telefon 07668-9960595
 
Boulespielen
Nächster Bouletreff ist am Freitag, 28. 11. 25 um 15.00 Uhr auf der 
Bouleanlage.

HELFERKREIS
Ihringen & Wasenweiler

Familie Moslem sucht ein Zuhause! 
Frau Ali und Herr Moslem sind 
auf der Suche nach einem fami-
liengerechten Zuhause für sich 
und ihre sechs Kinder im Alter 
von 1 bis 12 Jahren. Die Familie 
stammt aus Aleppo, Syrien, und 
lebt seit 2023 in Ihringen – der-
zeit in einer Containerunter-
kunft. Dank dem Familiennach-
zug im Sommer dieses Jahres 
sind nun alle Kinder – nach Jah-
ren der Trennung – wieder mit 
ihren Eltern vereint. Nun sehnt 
sich die Familie nach einem fes-
ten Zuhause, in dem sie Geborgenheit und Ruhe finden und lang-
fristig ankommen kann. 
Die Familie ist in Ihringen bereits gut integriert: Frau Ali engagiert 
sich ehrenamtlich bei der Caritas Breisgau-Hochschwarzwald und 
nimmt regelmäßig an den Angeboten des Helferkreises Ihringen 
und Wasenweiler teil. Herr Moslem besucht täglich den Integrati-
onskurs. Die Kinder gehen in Schule und Kindergarten und fühlen 
sich in ihrer neuen Umgebung wohl. Alle, die die Familie kennen, 
schätzen sie für ihre Herzlichkeit, Zuverlässigkeit und Hilfsbereit-
schaft. Schon kurz nach ihrem Einzug in die Unterkunft haben sie 
rund um die Container Blumen gepflanzt und unterstützen ehren-
amtlich andere Bewohner mit Pflegebedarf. 
Die finanzielle Absicherung der Anmietung ist gewährleistet: Das 
Jobcenter übernimmt zuverlässig die Mietkosten von ca. 1.540 Euro 
(Kaltmiete) sowie die Kaution. 
Helfen Sie Familie Moslem dabei, ein Zuhause zu finden, in dem 
sie endlich gemeinsam ankommen können. Herzlichen Dank 
für Ihre Unterstützung!  
Helferkreis Ihringen und Wasenweiler
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KINDERGARTEN ARCHE

Herzliche Einladung am Sonntag 30.11. beim Stand der ARCHE 
auf dem Adventsmarkt vorbei zu kommen ! Es warten leckere 
Crepes, verschiedenes Weihnachtsgebäck und manches Selbstge-
basteltes auf Sie.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine gesegnete Ad-
vents- und Weihnachtszeit !
„ Ich bin als das Licht in die Welt gekommen, damit jeder der an 
mich glaubt, das Licht hat und nicht in der Finsternis bleibt.“
Ihre Kita ARCHE

 
NATURKINDER IHRINGEN E.V.

KINDERGARTEN ST. JOSEF  
Wasenweiler

Ihringer Adventsmarkt
Der Kindergarten St. Josef ist auch in diesem Jahr wieder auf 
dem Ihringer Adventsmarkt vertreten - diesmal an einem 
neuen Standort.
Sie finden uns beim Pfarrhaus!
Wir laden alle herzlich ein, bei uns vorbei zuschauen.
An unserem Stand bieten wir verschiedene Getränke an: Apfel-
schorle Sprudel, Secco und Weinschorle.

Wir freuen uns auf euren Besuch.

Kiga St. Josef - Wasenweiler

KINDERGÄRTEN & SCHULEN www.ihringen.de

Adventsbasar der NLS Ihringen
Donnnerstag, 11. Dezember, 17:00 - 20:00 Uhr
Mit viel Freude laden wir Euch zu unserem Adventsbasar ein, 
am Donnerstag, den 11. Dezember, von 17 bis 20 Uhr, der auch 
dieses Jahr wieder auf unserem schönen Pausenhof der Neun-
linden-Schule stattfindet.
Die oberen Klassen werden erneut für das leibliche Wohl sor-
gen, mit Grillwürsten, frisch gebackenen Waffeln, Quiche und 
weiteren Köstlichkeiten.
Außerdem erwarten Euch Glühwein sowie Sekt aus unserer 
Winzergenossenschaft Ihringen. Kinderpunsch, alkoholfreie 
Getränke und heiße Schokolade sind ebenfalls dabei.
Unsere Schulgemeinschaft hat auch viele neue Ideen einge-
bracht, lasst Euch überraschen!
Der Schulchor und der Flötenspielkreis der Grundschule gestal-
ten die Eröffnung unseres Adventsbasars. Auch Livemusik am 
E-Klavier wird uns erfreuen.
Bitte bringt, wenn möglich, eigene Tassen oder Becher mit.
 
Wir freuen uns sehr auf Euren Besuch! 
Euer Förderverein der NLS

NEUNLINDENSCHULE
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EVANGELISCHE 
KIRCHENGEMEINDE Ihringen 

Wochenspruch:
Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen.
(Lukas 12,35) 

Pfarrbüro:
Tel. 07668 / 221 (dienstags – freitags von 8.30 h – 12.00 h)
Mail: ihringen@kbz.ekiba.de  
Homepage: www.kirche-ihringen.de
 
Wir laden herzlich ein zu unseren Gottesdiensten und Ver-
anstaltungen:
 
Mittwoch, 26.11.2025
16.30 h – Erstes Treffen zum Krippenspiel mit Rollenverteilung – Ge-
meindehaus
19.00 h – Jugendtreff im Jugendraum im Gemeindehaus
19.30 h – Bibel- und Gebetskreis „Innehalten unterm Kreuz“ im 
Chorraum der Kirche – Bibellese (Tageslese: Thessalonicher 1,1-12) 
Austausch und Gebet
 
Donnerstag, 27.11.2025
14.30 h - Frauenkreis
 
Freitag, 28.11.2025
10.00 h – Seniorengymnastik
16.00 h – Krippenspielprobe im Gemeindehaus
20.00 h – Blaukreuzgruppe
 
Samstag, 29.11.2025
Der Männergesangverein veranstaltet am 29.11.2025 um 18 Uhr ein 
Benefizkonzert für die Ukraine mit fünf Chören- unter anderen wird 
auch der ukrainische Chor "Stimme des Friedens" mitwirken. Das 
Konzert findet in der evangelischen Kirche in Ihringen statt.
Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.
 
Sonntag, 30.11.2025
9.45 h - Gottesdienst – Pfr. Sebastian Bernick  
Herzliche Einladung nach dem Gottesdienst zur Kirchenwahl 
im Gemeindehaus. Sie haben die Möglichkeit bis 18.00 Uhr Ihre 
Stimme abzugeben.
Ihre Stimme zählt – damit unsere Kirchengemeinde gemein-
sam in die richtige Richtung gehen kann. 

18.00 h – Abendsegen mit dem Gospelchor „Good News“
 
Mittwoch, 03.12.2025
19.00 h – Jugendtreff im Jugendraum im Gemeindehaus
19.30 h – Bibel- und Gebetskreis „Innehalten unterm Kreuz“ im 
Chorraum der Kirche –  Bibellese (Tageslese: Sacharja 2,1-9) Aus-
tausch und Gebet
 
Ausblick:
Am Sonntag, den 14.12.2025 findet um 10.30 Uhr ein Gottesdienst 
zur Einführung unseres neuen Kinder- und Jugenddiakons Markus 
Rüb statt. Herzliche Einladung zu einem Gottesdienst, in dem unser 
Kindergarten und die Jugendkapelle des Musikvereins mitwirken! 
Anschließend Sektempfang.
 
Herzliche Segenswünsche
Ihr Team im Pfarrbüro

SEELSORGEEINHEIT 
BREISACH-MERDINGEN
Kirchengemeinde  
Mariä Himmelfahrt Wasenweiler
Pfarrbüro Merdingen, Tel. 07668 241
pfarrbuero.merdingen@se-breisach-merdingen.de 
www.se-breisach-merdingen.de

Samstag, 29. November 2025 – Segnung der Adventskränze 
18.00 Breisach Münster, Eucharistiefeier am Vorabend 
  (A. Lehmann)
18.00 Gündlingen Eucharistiefeier am Vorabend 
  (B. Hünerfeld/H. Wochner)
  mit Vorstellung der Kommunionkinder
18.30 Merdingen Eucharistiefeier am Vorabend 
  (M. Mark/ U. Wochner)
  mit Vorstellung der Kommunionkinder
19.00 Wasenweiler Adventskonzert des Kirchenchores anläss-

lich der 1000Jahr-Feier
 
Sonntag, 30. November 2025 - 
1. Adventssonntag mit Segnung der Adventskränze
09.00 Niederrims. Eucharistiefeier (B. Hünerfeld / H. Wochner)
  mit Vorstellung der Kommunionkinder
09.00 Oberrimsingen  Eucharistiefeier (M. Mark/ U. Wochner)
  mit Vorstellung der Kommunionkinder

KIRCHEN www.ihringen.de
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10.30 Breisach Münster, Eucharistiefeier 
  (B. Hünerfeld/ H. Wochner)
  mit Vorstellung der Kommunionkinder
10.30 Wasenweiler Eucharistiefeier (M. Mark/ U. Wochner)
  mit Vorstellung der Kommunionkinder aus 

Ihringen und Wasenweiler
 
Dienstag, 02. Dezember 2025
18.30 Wasenweiler St. Vitus, Meditation und Stille 
  mit Pfr. i.R. U. Schäfle
 
Mittwoch, 03. Dezember 2025
16.00 Wasenweiler Geschichte im Advent für die Kommuni-

onkinder aus Wasenweiler und Ihringen
  (nur mit Anmeldung)
 
Donnerstag, 04. Dezember 2025 
18.30 Wasenweiler Rosenkranzgebet
 
Freitag, 05. Dezember 2025 
15.30 Ihringen Haus am Weingarten, Wort-Gottes-Feier 

mit Kommunionfeier (H. Wochner)
 
Mitteilungen
Angebot für Trauernde
Die Trauer um einen lieben Menschen braucht Zeit und muss nicht 
alleine getragen werden. In unserem Trauer-Kreis bieten wir Ihnen 
einen Ort, an dem Sie:
• in einem geschützten Raum einfach da sein können
• Ihre Trauer zulassen dürfen
• sich mit anderen Austauschen, wodurch sich vielleicht neue Wege 

öffnen
• anderen Menschen begegnen können
• erlebte Erinnerung getragen werden können
• Gefühle wieder spürbar werden
• sich gegenseitig Trost und Kraft spenden
• in dankbarer Liebe wieder in die Zukunft blicken 
Ort:
Katholische Gemeindebücherei Sankt Laurentius, Kapuzinergasse 
10 in Breisach (Münsterberg) 
Termine:
Wir treffen uns einmal im Monat jeweils mittwochs um 19.00 Uhr 
(bis ca. 20.30 Uhr)
- 17.12.2025 - 14.01.2026 
- 25.02.2025 - 26.03.2026  
Leitung: Rosemarie Kulkmann
Ausbildung in verschiedenen pastoralen Bereichen und zweijährige 
Ausbildung in personenzentrierte Gesprächsberatung (GWG)

Anmeldung:
Bitte über das Pfarrbüro Breisach Tel: 07667/203
info@se-breisach-merdingen.de
Rosemarie.kulkmann@web.de 
h.wochner@se-breisach-merdingen.de

 EVANGELISCHE  
GEMEINSCHAFT E.V.

Mittwoch, den 26. November
17:30 Uhr  Buben-Jungschar (6 – 13 Jahre)
 
Donnerstag, den 27. November
10:00 Uhr  Bibel und Gebet
 
Freitag, den 28. November
19:30 Uhr  Teenkreis (13-16 Jahre)

Samstag, den 29. November
14:30 Uhr  Treffpunkt Mountainbike, Parkplatz Gemeindezentrum
 
Sonntag, 30. November
10:30 Uhr  Gottesdienst
 Livestream des Gottesdienstes über 
 www.lgv-ihringen.de
 Sämtliche Predigten können auf unserem YouTube-Ka-

nal Evangelische Gemeinschaft Ihringen nachgehört 
werden.

 
Montag, den 01. Dezember
19:30 Uhr  Jugendkreis (ab 16 Jahre)
 
Dienstag, den 02. Dezember
15:30 Uhr  Mini-Jungschar für alle Kindergartenkinder
17:00 Uhr  Mädchen-Jungschar (6 bis 13 Jahre)
19:30 Uhr  Gemeindehauskreis

Haben Sie noch Fragen?
Infos über die Gemeinde und die Veranstaltungen finden Sie unter 
www.lgv-ihringen.de.
Telefonisch erreichen Sie uns über 07668-286 und per Mail unter 
kontakt@ihringen.lgv.org.

Wir nehmen gerne Kontakt mit Ihnen auf.
 

FREIWILLIGE FEUERWEHR
Ihringen

Die nächsten Termine:
01.12.2025, 19.00 Uhr, Mitgliederversammlung Förderverein der 
Feuerwehr
01.12.2025, 20.00 Uhr, Schulungsabend Abteilung Ihringen
08.12.2025, 19.00 Uhr, Türöffnergruppe

VEREINE www.ihringen.de

FÖRDERVEREIN FEUERWEHR
Ihringen

Einladung zur Mitgliederversammlung 2025
Sehr geehrte Damen und Herren,
Liebe Mitglieder, 
unsere diesjährige Mitgliederversammlung für das Geschäftsjahr 
2024 findet am Montag, den 01.12.2025 um 19 Uhr im Feuerwehr 
Gerätehaus in Ihringen statt.
 
Tagesordnung:
1.  Begrüßung durch den zweiten Vorsitzenden
2.  Bericht des Schriftführers
3.  Kassenbericht
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4.  Kassenprüfbericht
5.  Bericht des ersten Vorsitzenden
6.  Entlastung des Gesamtvorstandes
7.  Wahlen
8.  Grußworte der Gäste
9.  Wünsche, Anträge und Verschiedenes
 
Wünsche und Anträge müssen spätestens eine Woche vor der Ver-
sammlung schriftlich bei der Vorstandschaft eingehen.
 
Wir würden uns freuen Sie begrüßen zu dürfen.
Die Vorstandschaft
 
Förderverein Feuerwehr Ihringen e.V.
1. Vorsitzender: Daniel Peter - Kirchstr. 15 - 79241 Ihringen
Schriftführer: Robert Schneider - Scherkhofenstr. 74 - 79241 Ihringen
E-Mail: foerderverein@feuerwehr-ihringen.de

TURNVEREIN 
Ihringen 1921 e.V.

Termine:
07.12. Nikolausfeier

Geschäftsstelle
Öffnungszeiten: Mittwoch: 16:30 -18:30 Uhr
Kontakt & Infos: www.tv-ihringen.de Tel: 07668 908752 
Mail: e.bitzenhofer@tv-ihringen.de

VFR IHRINGEN

Theaterabend
Der VfR Ihringen freut sich, nach mehrjähriger Pause in diesem Jahr 
wieder den Theaterabend mit der Theatergruppe des SV Waltersho-
fen veranstalten zu können.

Lassen Sie sich von uns mit kühlen Getränken, heißen Würsten 
und kalten Speisen bewirten und genießen Sie einen kurzweiligen 
Abend!
Nutzen Sie gerne das Angebot, Karten bereits im Vorverkauf zu er-
werben. 
 
Karten können insbesondere auch am Sonntag, den 23. November 
während des Heimspiels der Aktiven gegen Denzlingen II an der 
Schorlebude auf der Nachtwaid gekauft werden.
Es wird aber auch eine Abendkasse geben.
 

Sammeln 2025
Liebe Mitglieder,
Es ist wieder soweit! Dieses Jahr sammeln die Aktiven wieder in der 
Zeit vom 08.12. bis 19.12.2025 für die Neujahrstombola.
Diese findet am 17.01.2025 in der Zeit von 15:00 - 18.00 Uhr im 
Dreschschopf in Wasenweiler statt.
Für Ihre Unterstützung bedanken wir uns im Voraus.

SPORTVEREIN
Wasenweiler e.V.

SG Ihringen/Wasenweiler
13. Spieltag, Sonntag, 23.11.2025, 14.45 Uhr
SG Ihringen/Wasenweiler - FC Denzlingen II   0:5 (0:2)
Tore: 5./32./59. min 0:1/0:2/0:3 N. Lemminger, 74. min 0:4 I. Lemmin-
ger, 80. min 0:5 L. Kleinhans
SR: D. Morath
Gelbe Karten: 25. min D. Schillinger, 53. min J. Danner, 83. min S. Om-
sels
Aufgebot: A. Fuhr, J. Danner, M. Derr, J. Kenk, D. Schaeffer, M. 
Schächtele, D. Schillinger, J. Mößner, L. Hartmann, V. Asllani, S. Om-
sels

 Einladung zur Nikolausfeier des TVI
Liebe Kinder, liebe Eltern, Großeltern, 
Geschwister und Freunde,
wir laden euch herzlich zur Nikolausfeier des Turnvereins 
Ihringen ein!
Der Nikolaus hat sich angekündigt und wird uns am

 Sonntag, den 07. Dezember 2025
 um 14:30 Uhr in der Kaiserstuhlhalle 

besuchen. (Bewirtung ab 14:00 Uhr)
Freut euch auf einen gemütlichen Nachmittag voller weih-
nachtlicher Stimmung, mit schönen Aufführungen unserer 
Abteilungen und natürlich auf den Besuch des Nikolaus, der 
bestimmt wieder eine kleine Aufmerksamkeit für euch Kinder 
dabei hat.
Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich gesorgt
Wir freuen uns auf einen festlichen und fröhlichen Nachmit-
tag mit euch allen!
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Auswechslungen: 63. min L. Müller für L. Hartmann, 63. min M. 
Herrmann für J. Mößner, 70. min D. Lippitz für M. Schächtele, 70. min 
E. Strittmatter für M. Derr, 70. min C. Vileroy für D. Schillinger  
Am 13. Spieltag gastierte der FC Denzlingen als Tabellenzweiter auf 
der Ihringer Nachtwaid. Die erste gute Torchance bei kalten Tempe-
raturen hatte die SG Ihringen/Wasenweiler nach zwei Minuten, als 
der Gästetorhüter den Ball in den Fuß von Jonas Kenk spielte. Die-
ser schoss anschließend aus zwanzig Metern über das Gästetor. In 
der fünften Minute gingen die Gäste nach einer flachen Hereingabe 
von der linken Seite aus kurzer Distanz mit 0:1 in Führung. Danach 
bestimmten die spielstarken Denzlinger das Geschehen. Torhüter A. 
Fuhr konnte sich mehrmals auszeichnen. In der 32. Minute fiel dann 
das 0:2. Wieder kam der Ball von der linken Seite in den Strafraum 
und ein Gästestürmer traf aus zwölf Metern ins linke Eck. In der 34. 
Minute parierte der Gästetorhüter einen Schuss von S. Omsels aus 
18 Metern stark. Eine Minute später ging ein Schuss von J. Mößner 
aus 17 Metern ganz knapp am Tor vorbei. Kurz vor der Pause hatten 
die Gäste noch zwei große Chancen. A. Fuhr im Tor der Gastgeber 
parierte jeweils stark. Mit 0:2 wurden dann die Seiten gewechselt.
Nach der Pause legten die Gäste nach 59 Minuten das 0:3 nach. Nach 
einem langen Pass wurde SG Keeper A. Fuhr ausgespielt und der Gäs-
tetürmer vollendete aus 17 Metern. In der Folgezeit waren die Gäste 
spielbestimmend. Nach 66 Minuten lief ein Gästespieler alleine auf 
Keeper A. Fuhr zu. Dieser blieb jedoch im Eins gegen Eins der Sieger. 
Zwei Minuten später die große Torchance für L. Müller. Der Schuss aus 
13 Metern war zu zentral. Der Gästekeeper konnte parieren. Vier Minu-
ten später die nächste große Chance der Gastgeber, doch auch C. Vil-
leroy scheiterte aus kurzer Distanz am Gästetorhüter. Nach 74 Minuten 
fiel das 0:4 nach einem mustergültigen Konter der Gäste mit dem Ab-
schluss aus zehn Metern. Der eingewechselte M. Herrmann hatte noch-
mal eine gute Tormöglichkeit. Der Schuss aus 14 Metern war zu zentral. 
Der Denzlinger Keeper hatte dabei keine Mühe. In der 80. Minute viel 
dann gar das 0:5 nach einer flachen Hereingabe aus vier Metern. Dies 
war gleichzeitig der Entstand. Die spielerisch starken Gäste siegten ver-
dient, jedoch fiel das Ergebnis um zwei Tore zu hoch aus.
Bericht: Michael Gündel
 
Weiteres Ergebnis:
SG Ihringen/Wasenweiler 2 - FC Denzlingen 3  8:3
Tore: Max Scheffelft 3, Noah Müller 2, Luca Mößner, 
Fabio Bruno und Eigentor der Gäste

Die nächsten Spiele:
Samstag, 29.11.2025 um 12.30 Uhr
SF Oberried 2 - SG Ihringen/Wasenweiler 2
 
Samstag, 29.11.2025 um 15.00 Uhr
SF Oberried - SG Ihringen/Wasenweiler 
 
Sonntag, 07.12.2025 um 12.30 Uhr 
in Ihringen, Nachtwaidstadion
SG Ihringen/Wasenweiler 2 - SV Ballrechten-Dottingen 2
 
Sonntag, 07.12.2025 um 14.30 Uhr 
in Ihringen, Nachtwaidstadion
SG Ihringen/Wasenweiler - SV Ballrechten-Dottingen 
 
Unterstützen Sie unsere Mannschaften bei den Spielen.

SCHÜTZENVEREIN 
Ihringen e.V.

Vereineschießen 2026
Liebe Vereine, liebe Vereinsvorstände, 
bald ist es wieder soweit. Unser traditionelles Vereineschießen geht 
auch 2026 in eine neue Runde!
Beim Vereineschießen treten die Vereine aus Ihringen und Wasen-
weiler gegeneinander an. Antreten können Teams mit 3 bis 4 Team-

mitgliedern. Es können auch mehrere Teams für einen Verein star-
ten. 
Zuerst gibt es eine mehrwöchige Trainingsphase, in der der Um-
gang mit dem Luftgewehr erlernt und anschließend fleißig trainiert 
werden kann, um sich auf das Ausschießen vorzubereiten. Beim 
Ausschießen gilt es dann, die eigene Treffsicherheit unter Beweis zu 
stellen. Bei der Siegerehrung werden die besten Teams und Einzel-
schützen/innen prämiert. 
Für das Vereineschießen 2026 haben wir den Zeitraum vom 26.01. 
bis zum 28.02. ins Auge gefasst. Nähere Informationen zu genauen 
Terminen, der Anmeldung und weiteren Details werden wir in den 
kommenden Wochen bekannt geben. Es lohnt sich also, ab und zu 
einen Blick ins Ihringer Blättle oder auf unsere Webseite www.sv-ih-
ringen.de zu werfen. 
 
Wir freuen uns bereits darauf, Euch beim Vereineschießen zu sehen!
Euer Schützenverein Ihringen

Neuer Schützenkönig 
Der Schützenverein Ihringen erlebte am vergangenen Wochenende 
ein mit Spannung erwartetes Königsschießen, das erste seiner Art 
seit dem Jahr 2022. 
Rund 20 Schützinnen und Schützen versammelten sich, um den 
begehrten Titel zu erringen. In diesem Jahr wartete eine besonde-
re Herausforderung: Statt des üblichen Ziels wurde auf einen höl-
zernen Adler geschossen. Die Präzision der Teilnehmer war dabei 
so beeindruckend, dass der neue König viel schneller als erwartet 
feststand. 
Die Veranstaltung bot einige bemerkenswerte Momente. So wurde 
der beste Schuss des Tages "blind" auf die Elektroanlage abgege-
ben, was für einige Überraschung sorgte. Für die wartenden Teil-
nehmer im Gastwirtschaftsraum gab es einen Livestream, sodass 
kein einziger Schuss verpasst wurde – eine tolle Neuerung! 
Der entscheidende Schuss, der den Königstitel besiegelte, wurde 
zudem nicht aufgelegt, sondern freihändig ausgeführt, was die Leis-
tung noch beeindruckender macht. Aus diesem gelungenen Event 
konnte der Verein viel für das nächste Königsschießen lernen und 
blickt bereits voller Vorfreude auf das kommende Jahr.

Einen herzlichen Glückwunsch geht an die neuen Würdenträger: 
Schützenkönig: Thomas Labenda
1. Ritter: Bertram Rudmann
2. Dame: Anette Schwarzwälder 
Der beste Schuss des Tages gelang Klaus Günther. 
Unsere Böllerabteilung hieß den neuen König mit Schüssen will-
kommen, die weithin zu hören und aus der Nähe körperlich zu spü-
ren waren! 
Ein riesiges Dankeschön gebührt allen Helfern, die dieses unver-
gessliche Königsschießen erst möglich gemacht haben. Ob bei der 
Bereitstellung von Speisen und Getränken, der Organisation, der 
technischen Unterstützung oder dem wichtigsten Element, der 
Schaffung einer fantastischen Stimmung und eines tollen Ambien-
tes – ihr Einsatz war großartig!

v.l.n.r.: Klaus Günther, Anette Schwarzwälder, Thomas Labenda, Bertram 
Rudmann und 1. Vorstand Steffen von Flandern 
Foto: Wilfried Kopp 
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 SCHWARZWALDVEREIN 
Ihringen e.V.

Teilnahme SWV beim Weihnachtsmarkt 
Wir freuen uns euch auch in diesem Jahr wieder beim Weihnachts-
markt mit leckerer selbstgemachter Kartoffelsuppe und Würstchen 
sowie Getränke, Kaffee & Kuchen verköstigen zu dürfen. Wir freuen 
uns über viele fleißige KuchenbäckerInnen. Die Kuchenspen-
den bitte am 30.11.26 ab 10:00 Uhr im evangelischen Gemein-
dehaus abgeben. Herzlichen Dank!
Info: Monika Oldiges (07668-94558)

Jahresabschlussfeier
Am 06.12.2026 um 17:30 Uhr laden wir alle MitgliederInnen zu einem 
gemütlichen Abend in unser Vereinsheim Haus Fohrenberg ein, um 
das Jahr gemeinsam gebührend und feierlich ausklingen zu lassen. 
Teller und Besteck bitte selbst mitbringen. 

Anmeldungen bitte an Meinhard Fleig (07668-5465) oder per E-Mail: 
anmeldung@schwarzwaldverein-ihringen.de

Außerordentliche Mitgliederversammlung 
Im Rahmen unserer Jahresabschlussfeier am 06.12.2026 um 17:30 
Uhr laden wir alle MitgliederInnen zu einer außerordentlichen Mit-
gliederversammlung zum Thema Mitgliedsbeitragserhöhung ein. 
Anträge zur Tagesordnung bitte spätestens 14 Tage vor Versamm-
lung beim 1. Vorsitzenden einreichen. 
 

Baumschnittpflege
Am 15.11.2026 fand Baumschnittpflege mit Nistkästenreinigung auf un-
serer Streuobstwiese statt. Karl Heinrich hat uns sein fundiertes Wissen 
über Baumschnitt näher gebracht. Wie schneidet man Jungbäume? 
Was ist ein sogenannter Erziehungsschnitt und was ein Pflegeschnitt? 
Wie reinige ich einen Nistkasten und bereite ihn aufs Frühjahr vor? All 
das und noch viel mehr durften wir lernen und mitnehmen. 
Ein besonderer Dank geht an Karl Heinrich, der sein Wissen mit Eu-
phorie und Leidenschaft an uns weitergibt und auch an Björn, der 
tatkräftig mit unterstützt. 
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TTC IHRINGEN E.V.
www.ttc-ihringen.de

DLRG ORTSGRUPPE 
Ihringen e.V.

Training im Sirenia:
Das Schwimmtraining findet im Sire-
nia Hallenbad auf der Ile de Rhin in 
Frankreich statt. 
 
Abfahrt an der Kaiserstuhlhalle 
Gruppe 1 um 17:00 Uhr 
Gruppe 2 um 17:30 Uhr 
Gruppe 3 um 18:00 Uhr 
 
Abholen am Sirenia:
Gruppe 1 um 18:15 Uhr 
Gruppe 2 um 18:45 Uhr 
Gruppe 3 um 19:30 Uhr 
 
Bitte beachtet den Fahrdienst bzw. schaut mal nach, ob alle Fahr-
dienste belegt sind. 
 
Vielen Dank. 

Wir wünschen allen Teilnehmenden weiterhin viel Freude und Er-
folg beim Schwimmtraining 
 
Termine:
27.11.  Training im Sirenia
04.12.  Training im Sirenia
11.12.  Weihnachtsfeier (Infos werden per WhatsApp verschickt)
18.12.  Training im Sirenia 
 
Weitere Informationen unter
E-Mail: info@ihringen.dlrg.de
Internet: www.ihringen.dlrg.de

MUSIKVEREIN 
Ihringen

Unser Konzerttip für Sie am 4. Advent !!!

MVI-Jugendausbildung
Vororchester-Probe 
Mi, 26.11.2025 um 18:00 Uhr
Mi, 03.12.2025 um 18:00 Uhr
Mi. 10.12.2025 um 18:00 Uhr
 
Vororchester/JuKa-Auftritt
So. 30.11.2025 um 17:00 Uhr
Auftritt beim Weihnachtsmarkt
Ort: Kirchplatz, Ihringen
So. 07.11.2025 um 14:30 Uhr
Auftritt bei der TVI-Nikolausfeier
Ort: Kaiserstuhlhalle, Ihringen



18 | MITTWOCH, 26. NOVEMBER 2025 Mitteilungsblatt der Gemeinde Ihringen

So. 14.12.2025 um 10:30 Uhr
Mitwirkung beim Familiengottesdienst
Ort: ev. Kirche, Ihringen
 
Jungmusikerleistungsabzeichen 2025
Sa. 29.11.2025, ab 09:00 Uhr: Theoretische Prüfungen
Sa. 06.12.2025, ab 09:00 Uhr: Praktische Prüfungen
für alle angemeldeten Jungmusiker*innen

MÄNNERGESANGSVEREIN  
„EINTRACHT“ Ihringen

Benefizkonzert zu Gunsten der Ukraine-Hilfe
Als Einstimmung auf die bevorstehende Adventszeit laden wir alle 
Ihringer Bürger zu unserem Benefizkonzert mit 5 Chören in die ev. 
Kirche Ihringen ein.
Unsere Dirigentin Timea hat ein abwechsluchsreiche Programm für 
Sie zusammen gestellt.

Der Eintritt ist frei, wir bitten jedoch um eine Spende zu Gunsten 
von Open Verein Waldkirch für die Ukraine-Hilfe.
Im Anschluß an das Konzert findet auf dem Kirchplatz noch eine 
kleine Bewirtung mit Glühwein und anderen Getränken statt.
 
MGV Eintracht Ihringen und Chor Intermezzo

WINZERKAPELLE
Wasenweiler

Einladung zur offenen Probe der Winzerkapelle Wasenweiler

Hast du Lust auf Musik, Gemeinschaft und gute Stimmung?
Dann komm doch einfach vorbei – zu unserer offenen Probe!
Ob du aktuell ein Instrument spielst, früher aktiv warst oder einfach 
neugierig bist: wir freuen uns über alle, die Musik erleben oder mit-
machen möchten. Auch Zuhörer sind herzlich willkommen!
 
Termine:
Dienstag, 25. November 2025
Dienstag, 2. Dezember 2025
Jeweils um 20 Uhr
Im Proberaum (Schulstraße 1, Wasenweiler)
 
Sollest du kein Instrument haben, aber möchtest trotzdem gerne 
mitspielen, dann melde dich per Mail an musik@mv-wasenweiler.
de. Wir werden dann zusammen eine Lösung finden, damit du mit-
spielen kannst.
 
Schon jetzt vormerken: nächste offene Probe am 20. Januar 2026.
Wir freuen uns auf viele bekannte und neue Gesichter – und auf viel 
Musik!
 
Winzerkapelle Wasenweiler

LANDJUGENDGRUPPE
Ihringen

Heute Gruppenabend 20:00 Uhr
03.12.2025 Gruppenabend
10.12.2025 Aufbau Weihnachtsfeier
13.12.2025 Weihnachtsfeier
17.12.2025 Badeparadies Abfahrt 18:00 Uhr am Ländi
24.12.2025 Landjugendheim bleibt geschlossen
31.12.2025 Landjugendheim bleibt geschlossen
07.01.2026 Glühweinabend 
14.01.2026 Kegeln 
21.01.2026 Gruppenabend

LANDFRAUEN
Ihringen

Einen wunderbaren Abend durften wir am 21.11.2025 „aufm Len-
zer“ verbringen. Unser Dankeschön-Essen war ein voller Erfolg, vie-
len Dank an alle Teilnehmenden. Auch dem gesamten Lenzenberg 
Team möchten wir nochmal unseren Dank aussprechen für den 
wunderschön geschmückten Gastraum, das leckere Essen und die 
herzliche Bewirtung.
 
Frauengesundheit im Blick - ein Vortrag der Landfrauen für alle 
Interessierten. Die beiden Frauenärztinnen Dr. Gabriele Schneider 
und Dr. Katja Ohngemach werden am 01.12.2025 einen spannenden 
Vortrag rund um die Themen, die Frauen wirklich bewegen, halten. 
Dieser wird ab 19:00 Uhr im Vereinsheim der Landfrauen stattfin-
den, hierfür ist keine Anmeldung erforderlich. Landfrauen nehmen 
gratis teil, Gäste sind mit einem in bar zu bezahlenden Beitrag von 
5€ herzlich eingeladen. Weitere Infos unter der Internet-Adresse: 
www.landfrauen-ihringen.

Unter dem Motto "GEMEINSAM statt EINSAM" möchten wir mit 
freundlicher Unterstützung der Gemeinde Ihringen allen Menschen 
ab 70 Jahren die Möglichkeit geben, ein leckeres Mittagessen in ge-
selliger Runde im Vereinsheim der Landfrauen Ihringen (Im Josen-
tal 9) zu genießen. Der nächste Termin findet am 09.12.2025 von 
12:00 - 14:00 Uhr statt, Anmeldung spätestens bis zum 02.12.2025 
bei Sonja Vogel (Tel: 5892 oder E-Mail: vogel.sonja@gmx.de). Den 
Unkostenbeitrag von 12€ bitte direkt vor Ort bezahlen.
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Der nächste Termin für das Mittagessen zum Vormerken: 20.01.2026
 
Nächster Strickabend findet am 28.11.2025 um 19:00 Uhr im Ver-
einsheim der Landfrauen statt. Neue Stricker*innen sind immer 
herzlich willkommen.

BÜRGERINITIATIVE B31 

Am 19.11.25 tagte die Mitgliederversammlung der Bürgerinitiative 
B31 Es geht auch anders! e.V. in Ihringen; die BI zählt aktuell 241 Mit-
glieder.
Vorstand Peter Weschle führte aus, dass die Priorität für die Bürgeri-
nitiative ist, nach wie vor öffentlichkeitswirksam die Notwendig-
keit einer Fertigstellung der B31 West zwischen Gottenheim und 
Breisach zu fordern. Die Rückmeldung von kontaktierten Vertretern 
der Politik hat gezeigt, dass die betroffenen Gemeinden und deren 
Bevölkerung “laut” werden müssen, um gehört zu werden.
Plakate pro B31 West wurden bereits verteilt und im Ortsgebiet an-
gebracht. Sie setzen ein deutliches Zeichen. Eine angekündigte Ini-
tiative für einen runden Tisch (von Chantal Kopf) blieb trotz Nachfra-
ge bislang aus. Für 2026 plant die BI stärkere Öffentlichkeitsarbeit, 
auch mit Demo-Veranstaltungen auf den Durchgangsstraßen.
 
Gemeinderat und stellvertretender Bürgermeister Thomas Schnei-
der unterstrich den Rückhalt der Gemeinde und schlug vor, bei 
Aktionen pro B31 gemeinsam aufzutreten: Bürgerinitiative- und 
Gemeindevertreter. Die Entscheidung über die Fortführung der Pla-
nung liegt beim Verkehrsministerium in Stuttgart, wo unsere Stim-
men letztendlich ankommen müssen.
 
Thomas Schneider und Ortsvorsteher Mike Isele dankten dem Vor-
stand für deren Engagement - welches letztendlich allen Bürgern zu 
Gute kommt.
Aus dem Vorstand wurden mit einem Präsent für Ihre langjährige 
Tätigkeit verabschiedet: Rolf Waibel (2ter Vorsitzender), Friederike 
Schlatterer (Schatzmeisterin) und Christina Clement (Schriftführe-
rin).
Neu in den Vorstand gewählt wurden Michael Hasenfratz (2ter Vor-
sitzender), Florian Fringer (Schatzmeister) und Pia Weschle (Schrift-
führerin).
 
Kontakt: Peter Weschle; infob31west@gmail.com
www.b31west.de

Neuer Vorstand von links nach rechts: Peter Weschle (1ter Vorsitzender), Pia 
Weschle (Schriftführerin), Florian Fringer (Schatzmeister), Sven Breisacher 
(Beisitzer) und Michael Hasenfratz (2ter Vorsitzender) - nicht auf dem Bild 
Matthias Birmele (Beisitzer) 
Foto: Sven Breisacher 

Kirchlicher Bauförderverein Mariä Himmelfahrt 
Wasenweiler e.V.
Kirchenkonzert „Ende und Anfang“ am 29. und 30.11.2025
Zum Ende des alten und Beginn des neuen Kirchenjahres laden 
die Kirchenchöre aus Wasenweiler und Eichstetten herzlich zu 
einem festlichen Konzert ein.
Unter dem Motto „Ende und Anfang“ erklingen Werke, die den 
Übergang vom Vergänglichen zum Neubeginn in eindrucksvoller 
Weise musikalisch gestalten. Begleitet werden die Chöre von einem 
Instrumental-Ensemble.
Mit diesem Konzert setzt der Kirchenchor Wasenweiler die Reihe der 
besonderen Veranstaltungen im Rahmen des 1000-jährigen Dorf-
jubiläums fort.
Die beiden Chöre freuen sich sehr über Ihren Besuch!

Foto: Laurent Charenton 

VDK ORTSVERBAND
Ihringen & Wasenweiler

Liebe Mitglieder,
die Advents- und Weihnachtszeit naht und damit auch die Jahres-
rückblicke und Weihnachtsfeiern.

Zu unserer diesjährigen Weihnachtsfeier laden wir Euch mit Partner 
am 11. Dezember 2025 um 18.00 Uhr ins Restaurant s'Esszimmer 
herzlich ein.

Wir bitten um telefonische Anmeldung bis 05.12.2025 unter der Nr. 
07668 5640 bei W. Schneider.
 
Über Euer Kommen freut sich das VdK Vorstandsteam.
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SPD KAISERSTUHL-TUNIBERG

Mitgliederversammlung der SPD Kaiserstuhl-Tuniberg
Wir laden alle Sozialdemokrat:innen und Interessierte zu unserer 
nächsten Mitgliederversammlung ein:
 

9. Dezember 2025 - 19 Uhr
Naturholzschreinerei Bärmann

Schlossmatten 7, Merdingen
 

Wir freuen uns auf zwei wichtige Gäste: Johannes Fechner wird uns 
von der Arbeit im Bundestag und in der Koalition berichten und Phi-
lip Wolf wird uns von seinen Plänen zum Wahlkampf für die Land-
tagswahl im nächsten März erzählen.
 
spd-kaiserstuhl-tuniberg.de
spd.social/@SPD_Kaiserstuhl_Tuniberg

WISSENSWERTES www.ihringen.de

Erste Hilfe und Letzte Hilfe gehören zusammen.
Die „Erste Hilfe“ zur Lebensrettung kennt wohl jede und jeder. Fast 
alle haben auch schon mindestens 1 mal im Leben einen entspre-
chenden Kurs gemacht, sei es vor der Führerscheinprüfung oder 
weil es die berufliche oder ehrenamtliche Tätigkeit erfordert.
Aber Letzte Hilfe? Was kann ich tun, wenn ich einem lebensbedroh-
lich erkrankten Menschen im Sterbeprozess beistehen und sein Lei-
den lindern möchte? Eine Antwort auf diese Fragen und die damit 
häufig verbundene Unsicherheit gibt es in den „Letzte Hilfe“-Kur-
sen. Diese 4-stündigen verständlich gestalteten Kurse werden seit 
10 Jahren in Deutschland und mittlerweile europaweit durchge-
führt. Initiiert sind sie von der Organisation „Letzte Hilfe Internati-
onal“, die auch die Kursleitenden ausbildet. In Breisach fand nun im 
November zum zweiten Mal ein solcher Kurs im Gemeindesaal der 
Martin-Bucer-Geminde statt.
Unter der Leitung der beiden Mitglieder der Hospizgruppe Brei-
sach, Dr. Andrea Walter und Franz Perl widmeten sich die 13 Teilneh-

merinnen Fragen wie: woran erkenne ich, dass sich ein Mensch dem 
Lebensende nähert? Und woran, dass er bald stirbt? Was gibt es für 
medizinische und (mindestens genauso wichtig) nicht-medizinische 
Möglichkeiten, einen todkranken oder sterbenden Menschen zu 
umsorgen? Auch Verständnis- und organisatorische Fragen wurden 
thematisiert, z.B. was ist Palliativmedizin und Palliativnetz? Was ist 
Patientenverfügung, was Vorsorgevollmacht?

In den Vortragspausen tauschten sich die Teilnehmerinnen über 
das Gehörte und damit verbundene Gedanken offen und rege aus. 
Übereinstimmend waren sie der Ansicht, dass ihnen der Kurs hilf-
reiche Informationen und Erkenntnisse gebracht und zumindest 
einen Teil der bestehenden Unsicherheit genommen habe. Zum 
Abschluss erhielten alle ein „Letzthelfer-Zertifikat“.

Weitere Kurse (Unkostenbeitrag 15 €) sind geplant und werden 
rechtzeitig in der örtlichen Presse sowie über Informationsflyer be-
kannt gegeben.

AUS DER NACHBARSCHAFT www.ihringen.de

Lust auf Ausbildung am Kaiserstuhl?
Die Gemeinde Eichstetten am Kaiserstuhl

sucht zum Ausbildungsstart ab 01.09.2026
eine(n) Verwaltungsfachangestellte(n) (m/w/d) 

 
Die vollständige Stellenausschreibung findest Du auf unserer Seite  

http://www.eichstetten.de

Ende
des redaktionellen Teils



15 Ar Spätburgunder
zu verkaufen / verpachten

ortsnah, Gewann Eck, vollerntergeeignet

Tel. 0162 780 75 18

Büroräume/Praxis zu vermieten
Zentrum Ihringen, neu renoviert, 2 Räume,  
Flur, WC, 39,80 m2, KM 395,- Euro zzgl. NK.  
+ 3 MM Kaution.

Tel. 01522 - 894 25 41

Haushaltshilfe in TZ (50-75%) gesucht. Für unseren Familienhaushalt in einem 
Mehrgenerationenhof in der Ortsmitte von Ihringen suchen wir eine zuverlässige Unter-
stützung im Alltag. Die Tätigkeiten umfassen Reinigung, Bügeln, ggf. Besorg-
ungen wie kleinere Einkäufe oder Post und – je nach Erfahrung und Fähigkeiten – 
weitere Aufgaben rund um den Haushalt. Wir bieten eine langfristige Zusammenarbeit 
in einem wertschätzenden Umfeld sowie flexible Absprachen im täglichen Miteinander. 
Zuschriften unter Chiffre 6351 an Primo Verlag, Meßkircher Str. 45, 78333 Stockach

S I L B ENRÄT S E L
Aus den Silben an - bal - ball - be - be - block - bus - 
chen - chen - dung - ef - ein - erd - faen - fekt - ge - ge - 
haft - hor - jagd - ke - klei - klin - ko - kum - li - li - liebt - 
long - lum - men - pas - pool - rin - rot - rueh - rung - sa - 
schnit - see - spa - spiel - sued - ti - tuer - ver - voll - 
wa - we - wild - wohn - zag - zel
sind 20 Wörter zu bilden, deren vierte und siebte 
Buchstaben, jeweils von oben nach unten gelesen, ein 
Zitat von Aesop ergeben.

1. Hirschtiere

2. Hauptstadt von Malawi

3. englische Hafenstadt

4. Kostenreduzierung

5. zögerlich

6. kontrollieren, hüten

7. wirkungsvoll

8. Gebäudekomplex

9. Teil des Stillen Ozeans

10. Sporttrikot

11. Globus

12. Griff an der Tür

13. weibl. Führerscheinneuling

14. berühmter Seefahrer

15. lauschen

16. öffentlich loben

17. Gebiet in Ost-Europa

18. Überfahrt

19. populär

20. ein Kinderspiel

D
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 P
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PRIMO-RÄTSELSPASS

an - bal - ball - be - be - block - bus - an - bal - ball - be - be - block - bus - an - bal - ball - be - be - block - bus - 

Lösung:1. Rotwild, 2. Lilongwe, 3. Liverpool, 4. Einsparung, 5. zaghaft, 
6. bewachen, 7. effektvoll, 8. Wohnblock, 9. Suedsee, 10. Spielkleidung, 
11. Erdball, 12. Tuerklinke, 13. Anfaengerin, 14. Kolumbus, 15. horchen, 
16. ruehmen, 17. Baltikum, 18. Passage, 19. beliebt, 20. Schnitzeljagd –
 „Wo es Haende braucht, sind Worte voellig unnuetz.“Helle Büroräume mit Küche

ab 01.01.2026 in Wasenweiler zu vermieten.
5 Büroräume ca. 250 m² mit Aufzug und ausreichend Parkplätzen. 

Tel. 0160 77 59 738 

Weihnachtswunsch 1- bis 2-Zi. 45 m² < 680 € WM
von Senior*in Begltg. + kl. Hund, evtl. WG od. WgH. Tel. 0152 342 354 74





Rebfeldrodung 
Sie möchten ein Rebfeld räumen lassen?  
Ich übernehme Rodungen von Rebanlagen im  
gesamten südlichen Kaiserstuhl.
Ob kleinere Teilflächen oder komplette Weinberge. 

Meine Telefonnummer: 0151 141 103 52 

EINE APP DIE BEGEISTERT!
Sie lieben Apps, darum verfügt „My eBlättle“ 
über viele nützliche Funktionen. 
Zu ihrem Print-Heimatblatt können Sie ab sofort 
auch das digitale Heimatblatt lesen. 
Ihr innovatives Heimatblatt wartet bereits auf Sie.

„My eBlättle“ 

Wohnungsflohmarkt / Wohnungsauflösung
Sa., 29.11.2025 von 11.00 - 16.00 Uhr

Ihringen: Im Stegen 16, 2. Stock
Couchgarnitur, Regale, Schränke, Bauernbank, Stühle, 

Tische, div. Kleinmöbel, Gläser, Geschirr, Vasen, 
CDs, DVDs, Romane u.v.m.



Ihringen - Bezirk 1638 – neuer Zusteller 
ab KW 49/2025

Auf der Laube, Burgunderstr., Hauptstr., Im Gässle, Kaiserstuhlweg, 
Mamberghalde, Raiffeisenstr., Rebsteige, Schulstr., St.-Vitus-Weg, 

Untere Dorfstr., Weinstr.

    



Aktuell suchen wir für folgende Gebiete 
Austräger (m/w/d):

SERVICE RUND UM DIE UHR

ONLINE ANZEIGE BUCHEN: 
WWW.PRIMO-STOCKACH.DE
Buchen Sie mit dem Online-Kalkulator bequem Ihre Anzeige.


